
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/2/19 11Ns1/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1991

Norm

StPO §72 Abs1

Rechtssatz

Ein einziger, kurzfristiger, viele Jahre zurückliegender, rein gesellschaftlicher (ober4ächlicher) Kontakt eines Richters

mit dem (nunmehr) Angeklagten ist nicht geeignet, auch nur den Anschein einer Befangenheit zu erwecken.

Entscheidungstexte

11 Ns 1/91

Entscheidungstext OGH 19.02.1991 11 Ns 1/91
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